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ftuf der gesetzlichen Grundlage dee S 4 ftbsatz 1 der üarneinde-
ardnuni; für den Freistant $achsen ($ächsüem0) vom 2.I.ü4 "93 und S

$1 Absatz ,$ in Verbindung mit $ $1 Absatx l, * 3 des $äche ie chen
$traßangesetzee {$ächs$trü}, hat d*r üemeinderat der üemeinde
überuriera folgende Allgemeine $traßen*atrung in sciner $itrung am

17 "Lt " l-994' beschlose en I

S1

üLrertragung der Reinigungs-, Räum* und $traupflicht

1) üen $traßenanliegern v;ird mit dieser $atzung die Pfli*ht
übertragen, innerhalb geochlossener ürtschaftan, einechließIich

f der ürtsdurchfahrteno die üehuiege und die r*,re iteren, im S 3
' genannton Flächen nach t4*ßgabe dieser Satzung :u reinigen, bei

$chneeanhäufung zu räumen sor,',rie bei $chnas* und [isglätte zu
streuen "

s?

Verpflichteter Personenkr*is

1) &1e Straßananlieger gelten auch Eigenflinrer und Besitzer {2.S.
Itlieter und Pächter) von $rundstücken, die an einer $traße liegen
oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben"
$traßenanlieger sind auch Iigentümer und Besitzsr eolcher
Srundstückeo die von.der $traße durch eine i.m fiig*ntum der
üemeinde oder des Trägers der $1:raßenbaulnst stehendeo unhebauie
Fläche getrennt sind, wenn der ffbe tand z,,ris*hen der
ürundstückegren:e und $traße nicht mehr als 1,] m und bei
bessndnrs breiten $traßen nicht nehr als die Hälfte der
Straßenseite beträgt.

2j $ind nach Absetz 1 mehrere StralJenanJ^ieger zur Räumung,
fteinigung und Bestreuung derselhen Flächen ';erpflichtet, $o
besteht ei.ne gee amtochui^dneris*he Vernntr"+crtung " $ieoe
Straßenanlieger heben durch geeignete ltlaßnahmen zu $ich*rn, daß
dip ihnen obliegenden Pflichten satzungeg*mäß arfü11t u.,rerden"

3) üie Pflichten der Anlieger,*'erden nicht berührto eaure:it di*
üemeinde ausnahmsr^,reise zusätrlich reinigt, räumf oder *treut"

4) Bei einseitigen $ehr;eg*n aind die finsrenzsfidun &nlieqür rur
Reinigung, ftäumung und Bestreuun$ verpflichtet"

s3
Segenstand der fteinigunge*, ftäum* und Streup'fl"icht

1) üehwege im $inne dieoer Sätzung sind die dem öffentlichen
Fußgängervcrkphr geu;idmeten Flächen " r,Jelche Bestandteil e iner
öffentlichen Straße sind"

2) finen üehr.,reg entsprechende Flächen sj-nd die Fahrbahnstreifnn
in einer Breite vsn 1,50 m *m Rande der Fahrbahn, f nlls nr.rf
koi nor Qoi frr drrr F*hrh;rhn flohr.ronra rrnrhrnr{an ai nd



I

3) änteprechende Flächen in verl<ehrsheruhigten fferoichen sind die
an deren Rand liegenden Flä*hen in einer Ereite vnn 1.,5ü m"

ärstrecken eich Parkflächen, Bänke, Fflanzungen u"ä. bis nahezu
zur ürundetü*ksgrenzeo so ist der $traßenanlieger für eine n*ch
Abeatz 1 enteprechend breite Fläche entlang dieser Anlage
ve rpfl i chtet "

4j üemeinsarne Rad* und üchr,;ege sind die der gemeinsamen Benutzung
von Radfahrern und Fußgängern ger;idmeten und durcl"r
Verkehrezeichen gekennzeichneten Flächen

S) Friedhaf*, Kirch-- und Schulr*rege sor,.rie [,Jander"* und andere
Fußr,,,reqe sind dam öffentlich*n Fußgängerverkahr ge'";idmete FIächen o

die nicht Bestandteil *iner andsren öffentlichen Str*l3e sind.

6) I-laben mehrere Grundstücke eine gemeinsame Zufahrt, oder einen
gemeinsamen Zugang rur ei+ erschließenden $traße oder liegen siE
hintereinander rur gleichen $traße, sc crstrecken sich din
gemeinsam aufgrund der $atrung ru erfüllendcn Fflichten auf den
Geh,"-reg und die r,'reiteren in Abs" 2 bis AtJs" 5 genannt*n Flächen an
den der $traße nächstgelegenen ürundntücken"

7) Llie an den ürundstück$Sr*nzen im Straßenbereich v*rhandenen
Straßsnentr",rässerung*einläufe ($traßengully) sind entsprechend dar
I'lotwendigkeit von den Anlieqern zu reinigen "

sd

Umfang dur Reinigungep'flicht / Reinigungszeiten

1) üie Reinigung erotreckt si*h insbesondere auf die Heseitigung
von $chmutr, Unrat, ürac,.Unkrau1: und Lauh" tria Reinigungspflicht

a\ bestimmt sich nach den Bedürfnissen des Verkehrs urid der
öffentlichen ürdnung und ist mindestens einmel r,;cichentli*h var
$onntaq ru erfuIIen.

2) Boi der Reinigung der im $ 3 bestimmten Flänhen ist der $taub*
enl:uicklung vorzubeugen" üies muß mit qsüiqneten lvlaßnahmen
erf nlgen o e of ern nicht bee ondere f.Jetterb*di.ngungen 

"
beispieler..r*ise Frae tgafahr , d*m entgegone tehen.

3) üie zu roinigende FIäche darf nicht beschädigt t"rerden. 0er
Kehricht ist *ofort .?u bse eit.igen. lir darf r",reder den Nachbarn
zugeführt werdeno ncch in die $traßenrj"nne, nnderer
Hnt,*räeserungeanl*gen nder affene &bflußgraben g*ochüttet'';erden.

ss
Umfang des $chneeräumens

1") [ie im S 3 bestimmlen üeht",rege und Flächen sind von den d*für
verantu;crl:lichen Aniiegern so von $chnee oder auftöutndem [-is zu
beräumen, daß die $irherheit und Leichtigkej-t dee Vnrk*hrs ge*
uährleie lot sind " Urn den Begegnungsverkehr ,:uf den Fläch*n zu
ermöglicheno mli6$en die Flächen auf eine Breite von minde*tens
1 m qeräumt werden



/-\

2) Der geräumte $chn*e und ri*e auftauanda flis sind auf cJsrn

restl.ichen Te il der Fläche, für die der Anlieg#r vcrantr,,rortJ"ich
ist, anzuhäufen" Nach Iintreten dee Taurrel:ters sind die $traßen*
ränder und die $traßanainläufe so freizumachcn. Cat3 das Schmalz*
r?\iasse r eb,fließen kann "

3) üie l?äumung der den einz*lnen Grundctücken zugahörigen Flä*hen
nach S 3 muß aufeinander abgee timmt *ein, um e ine dr,;ruhgäng^ige
Benutzbarkeit dieser zu 6er,;ährl^eisten " Für ,jedes Haue grunde tück
ist ain Zugang zur Fahrbahn mit einer Sreite '",'un mindestene 1 m

zu r'äumen "

4) üie ru räumende Fläche darf nichl: beschädi-gt u.'erden " Geräumter
$chnee oder auftauendes Eis darf dem Nachbar nicht:ugeführt
we rden .

ss
Bee oitigur-r$ '.rcn $chnee* und Ei*g-1 ä1:1:a

I) Safern dao Räumen von Schnee und [is nicht ausreicht um die
Sicherheit und die Leichtigkeil dee Verke hre r-u geu.tährleisfisn,
muß rusätzlich auch g*streut urerden. ,Zu Bsstreuen eind die nach S

3 und S .5 Absatz t h'ezeichnel:en FIächen und zr,rar rechtzeitig und
unterBeachtung der den Umständen entsprechenden $orgfalt aur
gefahrlosen Benut:ung der Flächen durch die Fußgänger.

2) Zum Ssstreuen eind abstumpfcnde lvlaterielien, u;ie Sand und
$plitt zu ver,;enden"

3) üie Ver*'endung von auftauenden $treumitteln ist nuf ein
nat,,.'endiges Flindsstmnß xu b*schränken " $ie dürfen z. S. 6u$-
nahmskieise bni Iisregen verwendet r*rerden; cinr Einsatz ist scr

g*ring ,,,r^1e mög1ich u u hal.ten "

4) Bei Verwendung von auftauenden streumitteln gilt S 5 Absatz 3

entsp rechend .

s7

Ieiten fijr das $chneeräumen und d** fieseitigen von $chnee* und
IisgI ätte

1) [ie im S 3 genannten Fläch*n müasen werktags bis 7"üCI Uhr
so',;ie ssnn- und feiertage bie I " 00 Uhr geräumt und gertreut
,';ef den "

2) t"lenn nach diesem Zeitpr:nkt $chnee fäIlt oder Schnee* und
Iisglätte auftrit:t, os muß unverzüglich b*i Bedarf auch u,rieder-
halt ge räumt und gestr*ut r.rerdcn.
0iose Ffticht endet um 20"üü Uhr"

s8

Nichterfi.rllung dar Anliegerpflichten



rl

iet die Gemeindeverwaltung berechtigt, die Anliegerpflichten i.m
Rahmen der Verr,,raltungsvollstreckung durchzusetzen.

s9
Inkrafttreten

Die Allgemeine Straßensatzung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.

Oberwiera, den L8.11.1994 ,, i; i. :
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